
 

 

 

 

 STADTVERTRETUNG DER  
 LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN 
 7. Wahlperiode  

  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Fraktion  
Am Packhof 2 - 6, D - 19053 Schwerin 

Tel.: 0385 / 5452970  

          
 

         Schwerin, 04.05.2021 
ANFRAGE  
der Fraktion-Bündnis 90/DIE GRÜNEN gemäß § 4 Abs. 4 der Hauptsatzung für die Landeshauptstadt 
Schwerin   
 
Kontrolle der Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes in Schweriner Arztpraxis   
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
im Interview des NDR Nordmagazins vom 01.05.2021 gaben Sie vor dem Hintergrund der aktuellen 
Berichterstattung eines möglichen Corona-Infektionsherdes durch eine Schweriner Arztpraxis an, im 
letzten Jahr mehrere Hinweise auf die  Missachtung der Corona-Schutzmaßnahmen erhalten zu 
haben. Im Rahmen der Gefährderansprache wurde seitens der Stadt  Kontakt mit dem 
Praxisbetreiber aufgenommen und Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) 
durchgeführt. Ich frage Sie im Namen meiner Fraktion:  
 

 1. Wann erhielten Sie die ersten Hinweise und wann nahmen Sie erstmals bzw. wie  oft 
nahmen Sie Kontakt mit der betreffenden Praxis auf? 

 2. Wie oft wurde die Praxis durch den KOD kontrolliert?  
 3. Wurden die Hinweise durch den KOD bestätigt? Wenn ja, wurden Bußgelder bzw. andere 

Sanktionen aufgrund der Ordnungswidrigkeit gemäß der SARS CoV-2-
Bekämpfungsverodnung verhängt?  

 4. Wann wurde das Gesundheitsamt zu diesem Fall informiert bzw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
wird das Gesundheitsamt bei Hinweisen über die Missachtung des 
Infektionsschutzgesetzes einbezogen? Welche Konsequenzen folgen daraus?   

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Regina Dorfmann  
Fraktionsvorsitzende B90/Die Grünen in der Stadtvertretung  
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04.05.2021  Herr Helms 14.09.2021 

 
Ihre Anfrage zum Thema „Kontrolle der Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes in 
Schweriner Arztpraxis“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Dorfmann, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Entschuldigen Sie bitte die verspätete Antwort. Ihre Fragen 
beantworte ich wie folgt: 
 
1. Wann erhielten Sie die ersten Hinweise und wann nahmen Sie erstmals bzw. wie oft 

nahmen Sie Kontakt mit der betreffenden Praxis auf? 
 
Konkrete Hinweise auf Hygienemängel in der Praxis hat der Fachdienst Gesundheit vor dem 
Infektionsgeschehen nicht gehabt. Darum hat es vor dem 15. April 2021 auch keine 
entsprechenden Kontakte zu der Praxis gegeben. 
 
 
2. Wie oft wurde die Praxis durch den KOD kontrolliert? 
 
Einmal - nachdem im zeitlichen Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung nun mehrfach 
entsprechende Informationen zur Nichteinhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen in der Praxis 
an den Fachdienst Gesundheit gegeben wurden. 
 
 
3. Wurden die Hinweise durch den KOD bestätigt? Wenn ja, wurden Bußgelder bzw. 

andere Sanktionen aufgrund der Ordnungswidrigkeit gemäß der SARS CoV-2-
Bekämpfungsverodnung verhängt? 

 
Nur wie in Frage 2 bereits dargestellt fand eine Kontrolle statt. Darüber hinaus sind beim KOD 
zur benannten Praxis keine Anzeigen eingegangen. Es wurden auch keine Bußgeldverfahren 
geführt. 
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4. Wann wurde das Gesundheitsamt zu diesem Fall informiert bzw. wird das 
Gesundheitsamt bei Hinweisen über die Missachtung des Infektionsschutzgesetzes 
einbezogen? Welche Konsequenzen folgen daraus? 

 
Der Fachdienst Gesundheit hat seit dem Bekanntwerden der ersten Infektion bei einer 
Mitarbeiterin der Praxis im Rahmen der üblichen Kontaktermittlung auch mit der Praxis Kontakt 
aufgenommen. bzw. wird das Gesundheitsamt bei Hinweisen über die Missachtung des 
Infektionsschutzgesetzes einbezogen. Wenn der Fachdienst Gesundheit Informationen über 
Nichteinhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen erhält, erfolgt eine zeitnahe Kontrolle durch den 
KOD. Der Fachdienst Gesundheit erhält ein Protokoll der Begehung. Die Konsequenzen richten 
sich ganz nach dem Einzelfall und den konkreten Umständen - von fachlicher Beratung zur 
Abstellung von Mängeln bis zur Verhängung von Bußgeldern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 


